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§100. ROG 1994 § 1

006. ROG 1994 - 0O6. Raumordnungsgesetz 1994

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 28.06.2025

(1) Dieses Landesgesetz regelt die Raumordnung in Oberdsterreich.

(2) Raumordnung im Sinne dieses Landesgesetzes bedeutet, den Gesamtraum und seine Teilrdume vorausschauend
planmaRig zu gestalten und die bestmdgliche Nutzung und Sicherung des Lebensraumes im Interesse des
Gemeinwohles zu gewahrleisten; dabei sind die abschatzbaren wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bedurfnisse
der Bevolkerung, die freie Entfaltung der Persdnlichkeit in der Gemeinschaft sowie der Schutz der naturlichen Umwelt
als Lebensgrundlage des Menschen zu beachten.

(3) Die in diesem Landesgesetz geregelten behordlichen Aufgaben der Gemeinde und die nach diesem Landesgesetz
eine Gemeinde als Rechtstrager treffenden Rechte und Pflichten sind im eigenen Wirkungsbereich wahrzunehmen.

(4) Soweit Bestimmungen dieses Landesgesetzes den Zustdndigkeitsbereich des Bundes berihren, sind sie so
auszulegen, daf? sich keine Uber die Zustandigkeit des Landes hinausgehende rechtliche Wirkung ergibt.

In Kraft seit 01.01.1994 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 1 Oö. ROG 1994 § 1
	Oö. ROG 1994 - Oö. Raumordnungsgesetz 1994


